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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

in Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3653/J betreffend den 

medialen Werbeaufwand Ihres Ressorts im Jahr 2014, welche der Abgeordnete Herbert 

Kickl und weitere Abgeordnete am 13 Februar 2015 an mich richteten, stelle ich als 

Bundesministerin für Familien und Jugend fest:  

 

Gemäß § 2 des Medienkooperations- und -förderungs -Transparenzgesetz (MedKF-TG), 

BGBl. I 125/2011, in Kraft getreten am 1. Juli 2012 sind alle Rechtsträger, die der Kontrolle 

des Rechnungshofes unterliegen, somit auch das BMFJ, zur quartalsweisen Bekanntgabe 

von Werbemaßnahmen und sonstige entgeltliche Veröffentlichungen in periodischen 

elektronischen Medien – im Rundfunk, auf Websites, in »on demand«-Medien, in 

Newslettern – und in periodischen Druckwerken – Tages-, Wochen- oder Monatszeitungen –  

verpflichtet. 

 

Ich verwiese daher hinsichtlich der Aufgliederung nach den Medien und Betragshöhen auf 

die im Internet veröffentlichten Quartalsmeldungen zum Jahr 2014 

(https://www.rtr.at/de/m/veroeffentl_medkftg_daten_2014). 

 

Auf Grund von für Österreichs Familien wesentlichen Neuerungen bei der Familienbeihilfe 

wurden Einschaltungen zur Information darüber vorgenommen. Insgesamt wurden daher im 

Jahr 2014 Einschaltungen in der Höhe von EUR 603.601,21 für den Themenbereich 

Familienbeihilfe NEU einerseits hinsichtlich der neuen Tarife/Erhöhungen und andererseits 

hinsichtlich der neuen Umstellung auf deren monatliche Auszahlung vorgenommen. 
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Ebenfalls zählen zu diesem Betrag Einschaltungen zur Information über die neu ins Leben 

gerufene Beratungsstelle Extremismus. In der genannten Summe sind sämtliche 

Aufwendungen des Ressorts (exkl. gesetzliche Steuern) für Veröffentlichungen in 

periodischen Medien enthalten, auch jene Beträge, die unter die Bagatellgrenze gem. 

MedKFTG von € 5.000,-- fallen. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Dr. KARMASIN 
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